
ANMELDUNG – PFINGSTLAGER 2026
TERMIN: 22.–25. MAI 2026

Name des Kindes: _______________________________________
Name des/der Erziehungsberechtigten:
_______________________________________

Telefonnummer des/der Erziehungsberechtigten:
_______________________________
Adresse:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Geburtsdatum des Kindes: ___ / ___ / ______
Kranken-Versicherung des Kindes:   _______________________________
Versicherungsnummer:
__________________________________________________________

Kleidergröße des Kindes: __________________

Segelkenntnisse:
[ ] noch nie gesegelt
[ ] ein bisschen gesegelt
[ ] segelt sicher

Schwimmfähigkeit:
Hiermit versichere ich, dass mein Kind sicher schwimmen kann und mindestens im Besitz des
Schwimmabzeichens *Seepferdchen* ist.
[ ] Ja

Ernährung / Allergien: ____________________________
Medikamente (welche/ wie oft/ zu welcher Tageszeit): 
__________________________________________________________

Vegetarisch? [ ] Ja [ ] Nein
Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten: ____________________________
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DATENSCHUTZ:

Ich bin damit einverstanden, dass der DUYC die übermittelten Daten zur Organisation dieses
Camps sammeln und speichern darf.

[ ] Ja

Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung
Bilder und/oder Videos von den Teilnehmer*innen gemacht werden und zur Veröffentlichung
* auf der Homepage des DUYC (https://www.duyc.de)
* auf der Facebook-Seite des DUYC (https://www.facebook.com/duyc1964)
* auf dem Instagram Account des DUYC (https://www.instagram.com/duyc1964)
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos
dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des DUYC.

Haftungsregelung 
Eine Haftung des DUYC gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden
jeder Art und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der
Teilnahme an dem Segelcamp durch ein Verhalten des DUYC, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen
oder Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt- bzw.
vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich
oder grob Fahrlässig verursacht wurden. Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung
des DUYC auf Fälle einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise
eintretende Schäden. Bei Nichteinhaltung von Trainerweisungen kann ein Teilnehmer von der
Trainingsveranstaltung ausgeschlossen werden und muss von einem gesetzlichen Vertreter bzw.
Bevollmächtigten umgehend abgeholt werden. 

Ort, Datum: ___________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r: _______________________________________
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BITTE SENDEN SIE DIESE VERBINDLICHE ANMELDUNG AUSGEFÜLLT AN 
trainer@duyc.de


